
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1951/3/7 2Ob153/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.03.1951

Norm

NWG §9 Abs4

NWG §16 Abs6

Rechtssatz

Das Gericht kann sich über die nach § 9 Abs 4, § 16 Abs 6 NWG bindende Erklärung der Verwaltungsbehörde auch

nicht in der Weise hinwegsetzen, daß der Notweg nur mit einer Einschränkung bewilligt wird, die auf ö entlichen

Interessen nach Meinung des Gerichtes ausreichend Rücksicht nimmt.
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